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1 Präsidiales und Kultur

L 1.1

Die Gemeinde gewährleistet eine moderne, transparente 

und dialogorientierte Kommunikation und stärkt ihr Profil 

durch ein professionelles Gemeindemarketing.

- Überarbeitung und Weiterentwicklung des 

Kommunikationskonzepts

- Erstellung eines einheitlichen Corporate Designs (CD) 

und Corporate Identity (CI) zur Stärkung der 

Wiedererkennbarkeit

- Optimierung der Webseite sowie der digitalen 

Kommunikationskanäle

L 1.2

Die regionale Zusammenarbeit in verschiedenen 

Themenbereichen wird gestärkt, um Synergien zu nutzen 

und die Lebensqualität in der Region zu erhöhen.

- Aktive Mitwirkung an regionalen Veranstaltungen und 

Projekten zur Förderung der Vernetzung sowie zur 

Entwicklung gemeinsamer Angebote

L 1.3

Die Teilnahme der Bevölkerung an politischen und 

gesellschaftlichen Anlässen soll gestärkt werden, um 

Engagement und Identifikation mit der Gemeinde zu 

fördern.

- Förderung gezielter Öffentlichkeitsarbeit zur 

Sensibilisierung und Mobilisierung der Bevölkerung

- Verwaltung den Einwohnerinnen und Einwohnern näher 

bringen

L 1.4

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat 

und Geschäftsleitung, um klare Rollen, transparente 

Kommunikation und effiziente Entscheidungsprozesse 

sicherzustellen.

- Regelmässiger Austausch

- Überarbeitung der Planungs- und 

Steuerungsinstrumente

L 1.5
Einen regelmässigen und engen Austausch sowie eine 

gute Zusammenarbeit mit den lokalen Vereinen pflegen.

- Organisation und Durchführung von Austauschtreffen

- Koordination und Bearbeitung von Vereinsanliegen

L 1.6
Aktualität der Erlasse sicherstellen, um rechtliche 

Verbindlichkeit und Transparenz zu gewährleisten.
- Regelmässige Überarbeitung und Prüfung der Erlasse

L 1.7
Digitalisierung in der Verwaltung stärken, um Effizienz, 

Servicequalität und Innovationsfähigkeit zu erhöhen.

- Prüfung von Softwarelösungen auf KI-Potenzial

- Schnittstellen kantons- und gemeindeübergreifend 

prüfen und sicherstellen

- Datenschutz und IT-Sicherheit gewährleisten

L 1.8

Stärkung der Arbeitgeberattraktivität, um qualifizierte 

Mitarbeitende zu gewinnen, zu binden und ein 

motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- Zeitgemässe Arbeitszeitmodelle

- Stärkung von Kultur und Führung zur Förderung von 

Motivation, Engagement und Teamzusammenhalt
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2 Bildung

L 2.1 Schulentwicklungsprojekte werden weitergeführt. - Gemäss Vorgaben Kanton Luzern

L 2.2 Ein reibungsloser Schulbetrieb wird gewährleistet.

- Einsatz von externen Organisationen und Dienstleistern

- Personalzufriedenheit stärken

- Schuladministrationssoftware evaluieren und 

aktualisieren (gemäss Vorgaben Kanton Luzern)

L 2.3 Die Schulsozialarbeit soll weiterentwickelt werden. - Zusammenarbeit stärken / optimieren

L 2.4
Das Angebot "Ferienbetreuung" der Tagesstrukturen soll 

bekannter gemacht werden.

- Ferienbetreuung innerhalb der Gemeinde ausbauen

- Ferienbetreuung in Zusammenarbeit mit umliegenden 

Gemeinden fördern

L 2.5 Das Jugendangebot wird laufend überprüft.
- Ferienangebot innerhalb der Gemeinde evaluieren

- Jugendarbeit mit umliegenden Gemeinden stärken

3 Gesundheit und Soziales

L 3.1
Die Fürsorge und die Eigenverantwortung werden 

gestärkt.

- In schwierigen Situationen wird Unterstützung geleistet

- Die Eigen- und Mitverantwortung der Bevölkerung wird 

vorausgesetzt

L 3.2 Die Pflege wird bedarfsgerecht gewährleistet.

- Sicherstellung der Pflegeversorgung 

- Ambulante Angebote werden mit den SurseePlus-

Gemeinden gefördert

L 3.3 Die soziale Teilhabe wird gefördert. - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Hilfsangebots

L 3.4 Die gesellschaftliche Integration wird ausgebaut.

- Unterstützung zur besseren gesellschaftlichen 

Integration 

- Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden stärken

4 Infrastruktur

L 4.1
Die Gesamtrevision Ortsplanung und Teilrevision 

Schäracher erarbeiten und umsetzen.

- Weiterentwicklung einer zukunftsgerichteten 

Ortsplanung

- Umsetzung der Gesamtrevision inkl. Teilrevision 

Schäracher

L 4.2
Der Nutzungs- und Unterhaltsplan der Strassen und 

Werkleitungen wird gepflegt.

- Bedarfsgerechte, wirtschaftliche und nachhaltige 

Unterhaltsarbeiten der Infrastrukturen

- Gewährleistung der Versorgungs- und 

Verkehrssicherheit
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L 4.3 Das regionale Bauamt stärken.

- Effiziente, transparente und rechtskonforme 

Bauverfahren sicherstellen

- Bauliche Entwicklung und das damit verbundene 

Wachstum werden vorausschauend begleitet

L 4.4 Die Mobilität wird nachhaltig gefördert.

- Aktive Mitwirkung an der regionalen Verkehrsplanung 

der Agglomeration SurseePlus

- Stärkung einer siedlungsverträglichen Mobilität 

- Förderung des öffentlichen Verkehrs, des Velo- und  

Fussverkehrs sowie der Sharing-Angebote

L 4.5 Das Siedlungsentwässerungsreglement wird erneuert.
- Überarbeitung und gemeindeübergreifende 

Harmonisierung des Siedlungsentwässerungsreglements

L 4.6 Die Energieplanung aufbauen und stärken.

- Förderung der Energieeffizienz und des kontinuierlichen 

Ausbaus der erneuerbaren Energien

- Umsetzungsmassnahmen privater und gewerblicher 

Projekte unterstützen

-  Vorbildfunktion durch die Gemeinde

5 Wirtschaft und Sicherheit

L 5.1 Der Bevölkerungsschutz wird sichergestellt.

- Regionale Zusammenarbeit mit dem 

Gemeindeführungsstab

- Aktiver Austausch mit Blaulichtorganisationen

L 5.2
Die Kontakte mit Gewerbe, Detailhandel, Landwirtschaft 

und Dienstleistern werden aktiv gepflegt.
- Regelmässiger Austausch lancieren

6 Bau

L 6.1 Die Immobilienstrategie wird erarbeitet und umgesetzt. 

- Stärkung der Koordination von Infrastrukturprojekten

- Wirtschaftliche Abwägung zwischen Unterhalt, 

Erneuerung oder Neubau 

L 6.2
Der Nutzungs- und Unterhaltsplan der 

Gemeindeimmobilien wird gepflegt.

- Bedarfsgerechte, wirtschaftliche und nachhaltige 

Planung und Erneuerung der Immobilien

L 6.3
Die Naherholungsgebiete werden kontinuierlich 

aufgewertet.
- Attraktive und gut erreichbare Naherholungsgebiete

7 Finanzen

L 7.1
Die finanzielle Tragbarkeit ist trotz grosser Investitionen 

sicherzustellen. 

- Investitionen werden nach Priorität und Tragbarkeit 

geplant

- Sorgfältige, laufende Überprüfung des Steuerfusses

L 7.2
Ein gesunder und nachhaltiger Finanzhaushalt wird 

angestrebt.
- Finanzkennzahlen des Kantons Luzern einhalten
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L 7.3
Die finanzielle Tragbarkeit der Immobilien- und 

Infrastrukturstrategie wird gewährleistet. 

- Die Projekte werden priorisiert, etappiert, gestrichen 

oder ersetzt

- Die finanziellen und personellen Ressourcen optimal 

einsetzen

L 7.4 Die Finanzstrategie wird überarbeitet. - Anpassung der Finanzstrategie 


